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1 Einleitung 

1.1 Modification Ponctuelle du PAG  

Die ZAE Sommet wurde ursprünglich als Handwerkerhof ausgewiesen, um Handwerksbetrie-
ben umzusiedeln, die aus Mangel an Erweiterungsmöglichkeiten oder aus Gründen des 
Lärmschutzes nicht mehr am heutigen Standort verbleiben können.  

In der ZAE wurde ab 2012 der Komplex ǛHouse of BiohealthǙ errichtet. Mit dieser Institution  
wird die  Strategie  verfolgt , den Sektor der Gesundheitstechnologien in Luxemburg aufzu-
bauen. Drei Gebäude bieten Unternehmen und Forschungsinstituten aus dem Bereich Ge-
sundheit eine schlüsselfertige Unterkunft mit Büro - und Laborflächen. Für die Mitarbeiter 
und Besucher wurde ein Parkhaus errichtet.  

Ergänzend zum Erfolg des House of Biohealth und in Synergie mit dem geplanten Südspidol 
sollen nun auch die restlichen Flächen der ZAE ǛSommetǙ für Einrichtungen des Gesund-
heitssektors genutzt werden.  

Das Folgeprojekt ǛHE:AL CampusǙ soll nun ein erweitertes Angebot an Infrastruktur en für 
die Unterbringung von innovativen Unternehmen aus dem Sektor der Gesundheitstechnolo-
gie und der digitalen Gesundheits -Leistungen  anbieten . 

Geplant sind jedoch nicht nur Büroräume und Labors, sondern ein kompletter Campus mit 
unter anderem auch Fitnesscenter , Restaurants , Werkswohnungen  und einem Hotel . Die 
Nähe zu den anderen Firmen aus dem gleichen Sektor, zum zukünftigen Südspital des CHEM 
und zur ǛCité des sciences de BelvalǙ soll Innovation und Zusammenarbeit Bereich  der Ge-
sundheitstechnologien fördern.  

Aufgrund dieser und weiterer  beabsichtigter Nutzungsänderungen besteht für den PAG ein 
Änderungsbedarf für den Gesamtbereich ǛZare SommetǙ und ǛAuf den KleppenǙ, der eine 
Modification Ponctuelle des PAG erfordert . Folgende Gründe machen eine Änderung der 
heutigen PAG-Darstellungen erforderlich:  

» In der ZARE ǛSommetǙ ist auf den bisher noch nicht bebauten Flächen die Errichtung 
eines Campus mit Einrichtungen des Gesundheitswesens geplant. Diese Art der Nut-
zung erfordert eine Änderung der bisher für die Zone geltenden Nutzungsbestimmun-
gen und Festsetzungen.  

» In diesem Zusammenhang ist eine veränderte Gestaltung der mit der ZAE verbunde-
nen Retentionsbecken geplant. Das Wirtschaftsministerium und die Administration de 
la gestion de  lǖeau haben darauf hingewiesen, dass die Retentionsbecken als Teil der 
Infrastrukturen nicht in der Zone de Verdure liegen dürfen, sondern mit in die ZAE 
Sommet einbezogen werden müssen.  

» Die multifunktional angelegte Zone de Parc hat die Renaturierung des Dipbaches, die 
Anlage einer Wegeverbindung für Fußgänger  und Radfahrer zum Ziel und soll daneben 
auch als attraktiv gestalteter innerstädtischer Grünzug gestaltet werden. Um diese 
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Ziele leichter  umsetzen zu können, ist eine Umklassierung der Flächen in eine Zone 
REC-parc vorgesehen.  

» Die bisher in der Zone Verte liegende Schule ǛKleppenǙ wird weiterhin dringend benö-
tigt. Sie soll in eine Zone BEP umklassiert werden.  

» Nach einem  Gerichtsurteil müssen die im bisherigen PAG als ǛZone de VerdureǙ und 
2Zone de JardinǙ dargestellten Flächen im südlichen Teil des Plangebietes in eine 
Zone ǛHAB-2Ǚ umgewandelt werden. 

Aufgrund dieser Vielzahl an Änderungen  und der hierdurch absehbaren, bisher noch nicht 
vollständig untersuchten kumulativen Umweltauswirkungen hat das Umweltministerium  für 
das gesamte Änderungsgebiet die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung  mir 
Phase 2-DEP/ Umweltbericht gefordert . 

1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungs gebietes  

Als Untersuchungsgebiet für die SUP wurden die heutige ZARE ǛSommetǙ, die Schule ǛKlep-
penǙ sowie die gesamten, bisher noch nicht bebauten Flächen entlang des Dipbaches zwi-
schen der Rue dǗEhlerange und dem zukünftigen ǛSüdspidolǙ festgelegt. 

Abbildung 1  Lageplan  

 
Quelle Abb 1 www.map.g eoportail.lu  
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Abbildung 2  PAG en vigueur mit Untersuc hungsgebiet der SUP  
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Abbildung 3  Modification des PAG mit Untersuchungsgebiet der SUP  

 

Quelle Abb 2-3 Ville dǗEsch-sur-Alzette  
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Abbildung 4  Ansicht HE:AL Campus mit angeschlossenem Park  

 
Quelle HE:AL Campus Ǔ Freiflächengesta ltungsplan 2025  
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2 Bisherige Planungsschritte 

2.1 Durchführung einer Umwelterheblichkeitsprüfung  

Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben ǛHealCampusǙ in der PSZAE-Zone ǛSom-
metǙ und einer damit verbundenen Modification des PAG wurde im März 2025 eine UEP 
durchgeführt.  

Es handelt sich um eine seit langem im PAG dargestellte Aktivitätszone mit 3 in den Jahren 
2015 und 2017 genehmigten PAPs. Die in den PAPs dargestellten Erschließungsstraßen, der 
Gebäudekomplex ǛHouse of BiohealthǙ mit angeschlossenem Parkhaus und die Retentions-
fläche sind inzwischen realisiert.  

Anlass der UEP waren die folgenden Inhalte der PAG -Änderung:  

» Umgestaltung und Vergrößerung des naturnahen Retentionsbeckens und Umklassie-
rung in eine Zone Rec -Parc 

» Änderung  des bisher als Zone Parc dargestellten zentralen Grünzuges in eine Zone 
REC-Parc 

» Änderung  eines Teilbereiches der Zone ECO -r in eine Zone SPEC-M, in der die Errich-
tung eines Hotels und von Wohnmöglichkeiten für Mitarbeiter der umliegenden Be-
triebe und Forschungseinrichtungen ermöglicht wird  

» Ausweisung einer Zone BEP für die in der Zone Verte genehmigte Schule Kleppen  

Unter diesen Voraussetzungen wurden in der UEP von März 2025 nur die geplanten Änderun-
gen in der Zone de Verdure und der Zone de Parc untersucht. Sie wurden als nicht erheblich 
bewertet, da auf diesen Flächen eine Umgestaltung der Retentionsflächen und die bessere 
Einbindung in ein öffentlich nutzbares Freiflächenkonzept; jedoch keine  grundsätzliche Nut-
zungsänderung beabsichtigt ist. Die bisherigen Planungen in der heutigen Zone Parc zur Re-
naturierung des Dipbaches und dem Bau eines durchgehenden Fuß - und Radweges werden 
beibehalten. Sie sollen durch die Modifikation der Flächen in ein e Zone REC-parc lediglich 
erleichtert werden und die Anlage kleinerer Aufenthaltsbereiche, kleiner öffentlich nutzba-
rer Gebäude in Leichtbauweise oder z.B. den Bau einer Brücke über den Dipbach für den Fuß - 
und Radweg erleichtern. Insbesondere die Renaturi erung des Dipbaches wird zu einer ehe-
blichen Aufwertung der Fläche gegenüber dem heutigen Zustand führen. Die Umklassierung 
der Zone Parc wurde daher ebenfalls als nicht erheblich bewertet.  
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2.2 Ministerielle r Avis  

Nach Fertigstellung und Abgabe der UEP im März 2025 haben sich jedoch einige wesentliche , 
für die UEP nicht bekannte Änderungen der  Rahmenbedingungen ergeben:  

» Vom Ministère de lǗEconomie wurde in einem Schreiben vom 20. August 2025 darauf 
hingewiesen , dass die Retentions becken  als eine funktionell mit der PSZAE verbun-
dene Infrastruktur Teil der Zone SPEC -M werden müssen . Dabei handelt es sich um 
einen früheren Übertragungsfehler im PAG, der nun korrigiert werden soll.  

» Die inzwischen vorliegenden Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen für den 
Bereich HE:AL Campus und die Retentionsmulden haben ein Vorkommen von ge-
schützten Habitaten der Art. 17 und 21 für Vogelarten und Fledermäuse ergeben und 
müssen in den PAG eingebunden werden.  

» Bei den faunistischen Untersuchungen wurde ein Vorkommen von Amphibien in den 
Retentionsmulden verhört, auf das im Rahmen der geplanten Eingriffe durch die Um-
gestaltung eingegangen werden muss.  

» Die für einige Brutvorkommen geschützter Vogelarten geplanten CEF -Maßnahmen  
sollen in der DEP auf ihre Vollständigkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden.  

» Für den südlichen Teil des Gebietes ǛOp der KleppenǙ musste  aufgrund eines Ge-
richtsurteils die dort dargestellte Zone de Verdure in eine Zone HAB -2 geändert  wer-
den. Dies soll in der DEP ebenfalls kumulativ betrachtet werden.  

Unter diesen Voraussetzungen ist das Ergebnis der UEP nicht mehr zutreffend, da erhebli-
che Auswirkungen der verschiedenen Modifi kationen des PAG nicht mehr auszuschließen 
sind.   

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen, der vielen nebeneinander laufenden Ent-
wicklungen im Plangebiet und der damit verbundenen kumulativen Auswirkungen wird daher 
im ministeriellen Avis des Umweltministeriums vom 21. August 2025 festgestellt , dass für 
das Plangebiet und seine erweiterte Umgebung ein Umweltbericht/DEP erstellt werden 
muss. Inhaltlich soll insbesondere d ie Themen Artenschutz sowie  der Klimafunktionen / Luft-
qualität vertieft werden.  
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3 Aussagen übergeordneter Planungen 

Die Ziele und Vorgaben übergeordneter Fachplanungen müssen im Rahmen des Umweltbe-
richtes geprüft und in der Modification des PAG in angemessener Weise berücksichtigt wer-
den. Für das Untersuchungsgebiet bestehen folgende Aussagen übergeordneter Planungen:  

Programme directeur dǗaménagement du territoire 2035 (PDAT)1 

Das PDAT legt die raumplanerischen Entwicklungsstrategien für den Zeitraum bis 2035 fest. 
Das Plangebiet liegt im zentralen Teil des städtisch geprägten Entwicklungsraumes Südre-
gion. Dieser ist als Hyperzentrum für die weitere städtebauliche Entwicklung un d zur weite-
ren Verdichtung vorgesehen. Die Zone Sommet ist in diesem Plan bereits als bestehende 
Aktivitätszone dargestellt. Zur Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist eine Schnell-
buslinie vorgesehen, die auch das spätere Südspidol mit erschließen wi rd.  

Plan Directeur Sectoriel « Zones dǖactivités économiques »2 

Die ZAE Sommet ist Teil der Flächenkulisse des PSZAE, in dem die zur prioritären Umsetzung 
vorgesehenen Gewerbegebiete für Luxemburg festgehalten sind. Für die Flächen besteht 
damit bereits ein faktisches Baurecht. Aufgrund geänderter Nutzungsabsichten ist  lediglich 
die Umwidmung der bisherigen Darstellung als allgemeines Gewerbegebiet vorgesehen.  

Plan National Protection Nature 3 -2030 3 

In dieser Planung ist die nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt für den Zeitraum bis 
2030 festgelegt. Für die Raumplanung und den Städtebau finden sich für das Handlungs-
feld 2.7Ǚ Verdir les zones urbaines et péri-urbainesǙ die folgenden Ziele, die auch bei der 
vorliegenden Planung berücksichtigt werden sollen:  

» valorisation écologique du milieu bâti;  

» augmentation de la qualité de vie de la population;  

» reconnexion de la population urbaine avec la nature et lǗécologie. 

  

 

1 Département de lǗaménagement du territoire (2023) : Programme directeur dǗaménagement du territoire (PDAT) 2035 

2 Ministère de lǗEnergie et de lǗAménagement du territoire (2021): Plan directeur sectoriel «  zones dǗactivités économiques », 
PSZAE 

3 MECDD (2023) : Plan national concernant la protection de la nature 3  

https://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/natur/biodiversite/pnpn/pnpn-version-3.pdf
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Anpassungsstrategie Klimawandel 2018 - 2023 4 

Im Rahmen dieser Strategie sollen für den urbanen Raum folgende Maßnahmen umgesetzt 

werden:  

» Die städtische Wärmebilanz ist durch Erhöhung der Beschattung, Belüftung, Verduns-

tung und Albedo zu veringern  

» Dach- und Fassadenbegrünung  

» Einsatz heller und reflektierender Oberflächen für Dächer, Straßen und Parkplätze  

» Nutzung von Straßenzügen als Luftleitbahnen (nächtliche Ventilation bei Kessellage 

oder in Hauptwindrichtung)  

» Schaffung von verteilten Parks, barrierefreie Erreichbarkeit besonders für Senioren 
und Kinder, Funktionstüchtigkeit (abschattende, verdunstungsstarke Bäume, mit si-
chergestellter Bewässerung) und Attraktivität (z.B. durch Spielgeräte, Kaffees) ist si-
cherzustellen. Eventuelle Doppelnutzungen, beispielsweise als Reten tionsflächen 
können erwogen werden  

Schutzgebietsnetz Natura -2000 und nationaler Naturschutz  

Die Vorgaben des internationalen Naturschutzes sind in der Fauna -Flora-Habitat -Richtlinie 
(FFH-Richtlinie) 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 und der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG von 
30. November 2009 festgelegt. Nationale Vorgaben für den Naturschutz sind mit dem Natur-
schutzgesetz in seiner Fassung vom 18. Juli 2018 geregelt.  

Das Schutzgebietssystem setz t  sich aus drei Bausteinen zusammen:  

1. Erhalt der besonders hochwertigen Lebensraumtypen und Habitate in einem Netz aus 
europäischen FFH - und Vogelschutzgebieten und nationalen Naturschutzgebieten  

2. Allgemeiner Artenschutz für bestimmte geschützte Tierarten auf ganzer Fläche, auch 
außerhalb der Naturschutzgebiete  

3. Sicherstellung einer Vernetzung der einzelnen Schutzgebiete untereinander, die durch 
ein System aus Biotop -Vernetzungsachsen und Waldkorridoren gewährleistet werden 
muss 

Das bereits auf allen Seiten von Bebauung unterschiedlicher Art umgebene Plangebiet er-
füllt keine dieser Funktionen und wirkt sich nicht auf das Schutzgebietssystem Natura -2000 
oder national geschützte Gebiete aus.  

  

 

4 MECDD: Strategie und Aktionsplan für die Anpassung an den Klimawandel 2018 - 2023 
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Genehmigte PAPs   

In der ZAE Sommet wurden zwischen 2015 und 2017 drei PAPs genehmigt, die ein faktisches 
Baurecht schaffen. Die Voraussetzung en zum Bau des angrenzenden Südspidol wurden 2019 
durch eine Modification Ponctuelle du PAG geschaffen. Für die ǛEcole KleppenǙ wurde eine 
vorläufig auf 10 Jahre begrenzte Genehmigung in der Zone Verte erteilt. Der Stand der jewei-
ligen Planungen ist in Tabelle 1 zusammengefasst:  

Tabelle 1 Übersicht genehmigter Planungen  

Bezeichnung  Genehmigung  Inhalt  

PAP 15 « Editpress -op Som-
met  » 

24. 02. 2015 Bestandsfläche mit überarbeiteter Darstellung 
von bebaubaren Flächen und Pflanzmaßnah-
men. 

PAP 09 « Ilot de lǗArtisanat 
Sommet Ǔ 1iére modification  » 

09. 01. 2017 Die Bebauung mit dem ǙHouse of Biohealthǚ ist 
vollständig umgesetzt.  

PAP 34 « Sommet 2012 Ǔ 1iére 
modification  » 

09. 01. 2017 Parkhaus, Erschließungsanlagen und die Re-
tentionsmulden sind umgesetzt, die restlichen 
Flächen sind noch unbebaut.  

Modification Ponctuelle du 
PAG « Südspidol  » 

17. 06. 2019 Änderung des PAG für den Bau des Südspidol, 
teilweise Änderung der ZARE Sommet in Zone 
BEP, Festlegung der Zone Parc zur Renaturie-
rung des Dipbaches. Mit dem Bau des Kranken-
hauses wurde begonnen; derzeit wird auf eine 
Wideraufnahme der Bauarbeiten gewartet.  

Ecole provisoire ǙKleppenǚ 08.05.2017 Genehmigung in der Zone Verte für einen Zeit-
raum von 10 Jahren  
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4 Beschreibung der planungsrelevanten Wirkfaktoren 

Von den verschiedenen Planungsschritten des Vorhabens gehen folgende Wirkfaktoren aus:  

Baubedingte Wirkungen  

Sie umfassen die Freistellung des Geländes und alle mit der Vorbereitung des Baufeldes ver-
bundenen Arbeiten sowie die vorab erforderlichen Arbeiten zur Bodensanierung.  

Anlagebedingte Wirkungen  

Anlagebedingte Wirkungen entstehen durch den Bau der Gebäude, Straßen und aller weite-
ren Infrastrukturen und umfassen sowohl die neu versiegelten Flächen als auch die neu an-
gelegten Grünanlagen.  

Betriebsbedingte Wirkungen  

Nach dem Bezug der Gebäude entstehen dauerhaft betriebsbedingte Auswirkungen vor al-
lem durch ein zunehmendes Verkehrsaufkommen, die Beheizung bzw. Kühlung der Gebäude 
und einen erhöhten Anfall von Hausmüll.  

Tabelle 2  Auswirkungen des Vorhabens  

 Auswirkungen  Betroffene Schutzgüter  

Baubedingt  Verlust von Lebensräumen gefährde-
ter Fledermaus - und Vogelarten 
durch die Rodung und Bebauung be-
wachsener Flächen  

Tiere / Biologische Vielfalt  

Verlust klimawirksamer Vegetations-
flächen  

Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen  

Abschieben und Verdichtung des be-
lebten und bewachsenen Oberbo-
dens 

Boden, Wasserhaushalt  

Erschütterungen, Staub - und 
Lärmemissionen durch Baumaschi-
nen und Baustellenverkehr  

Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen, insbesondere in den bereits 
vorhandenen Gebäuden  

Anlagebedingt  Dauerhafter Verlust aller Bodenfunk-
tionen durch Bebauung und Versie-
gelung auf bisher begrün ten Flächen  

Boden 

 

  



2. April  2026 SUP zur Modification des PAG ǛHealCampus »  

Zeyen+Baumann  12 

 

 

 Auswirkungen  Betroffene Schutzgüter  

Anlagebedingt  Verlust der Filter - und Pufferfunktion 
bewachsener Böden für Nieder-
schlagswasser  

Wasserhaushalt  

Zunehmende Wärmebelastung über 
bebauten und versiegelten Flächen 
in den Sommer monaten  

Klima, Bevölkerung und Gesundheit 
des Menschen  

Betriebsbe-
dingt  

Verstärkte Lärmemissionen durch 
Besucher - und Lieferverkehr  

Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen  

Verstärkte Schadstoffemissionen 
durch ein zu nehmendes Verkehrs-
aufkommen, Heizanlagen und Ge-
bäudetechnik  

Klima, Bevölkerung und Gesundheit 
des Menschen, insbesondere an gren-
zende Wohnhäuser  

Trinkwasserverbrauch  Wasserhaushalt  

Entstehung von Abwasser und Ober-
flächenab fluss  

Wasserhaushalt  

 Beleuchtung von Gebäuden und Frei-
flächen  

Artenschutz  
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5 Beschreibung des Umweltzustandes 

5.1 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen  

Aktueller Zustand  

Lärmschutz  

Zur Beurteilung der Lärmbelastungen durch Verkehr liegen die Lärmkarten des MDDI aus 
dem Jahr 2021 vor. Lärmeinwirkungen gehen auf das Untersuchungsgebiet im Wesentlichen 
von der nördlich verlaufenden Autobahn A 13 aus. Die Lärmauswirkungen der weiteren um-
liegenden Straßen sind dagegen von untergeordneter Bedeutung für das Plangebiet.  

Der Mittelwert für die ganztägige Lärmbelastung L den liegt für den überwiegenden Teil des 
Untersuchungsgebietes zwischen 55 Ǔ 60 dB(A) und im nordwestlichen Teil der ZARE Som-
met zwischen 60 Ǔ 65 dB(A).  

Relevant für die Nachtruhe in den umliegenden bestehenden und zukünftigen Wohngebiete n 
ist die nächtliche Lärmbelastung, die mit dem Lärmwert L night  erfasst wird. Hier ist eine Zwei-
teilung des Untersuchungsgebietes zu erkennen. Der nördliche Teil weist Lärmwerte zwi-
schen 50 Ǔ 55 dB(A) auf; im südlichen Teil liegen diese zwischen 45 -50 dB(A). 

Abbildung 5  Lärmwerte L den 2021 
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Abbildung 6  Lärmwerte L night  2021 

 
Quelle Abb. 6-7: Straßenlärm auf  www.map.geoportail.lu  

Die Europäische Lärmrichtlinie (im Folgenden als END bezeichnet) gibt Hinweise für Lärm-
werte, die zur Gewährleistung guter Wohn - und Arbeitsbedingungen und der Gesundheit des 
Menschen einge halten werden sollten. Die Auswirkungen hoher Lärmbelastungen betr effen 
unter anderem Schlaf störungen, Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Bluthochdruck und Kon-
zentrationsstörungen  

Auf Luxemburg bezogene Richtwerte zum Schutz anliegender Wohngebiete und ähnlicher 
lärmempfindlicher Nutzungen finden sich im ǛPlan dǗaction contre le bruit des grands axes 
routiers de plus de trois millions de passages de véhicules par anǙ (MDDi & AEV 2021). Es sind 
folgende Lärmgrenzwerte empfohlen, die an der Außengrenze eines Gebäudes n icht über-
schritten werden sollen:  

Tabelle 3  Empfohlene Lärmgrenzwerte  

  

http://www.map.geoportail.lu/
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Damit werden auf den Flächen des Untersuchungsgebiete die empfohlenen Lärmgrenzwerte 
für alle neu geplanten städtebaulichen Nutzungen eingehalten.  

 

Mobilität  

Die verkehrsmä ßige Haupterschließung der ZARE Sommet erfolgt von Norden über die Au-
tobahn A 13 und die Rue Henri Koch. Eine weitere Zubringerfunktion hat zusätzlich die Rue 
dǗEhlerange. Mit dem ÖPNV ist das Gebiet über 4 Buslinien mit Haltepunkten in der Rue Henri 
Koch erreichbar.  

Die Schule ǛKleppenǙ ist über die Rue dǗEhlerange erreichbar . Hier sind Haltestellen für zwei 
Buslinien vorhanden.  

Die zukünftigen Wohngebiete im südlichen Teil des Plangebietes werden über die Rue de 
Belvaux erschlossen.  Diese Flächen sind ebenfalls über zwei Buslinien angebunden.  

Die Erreichbarkeit aller Teilflächen über Fuss - und Radwege wird im Kapitel Grünflächen und 
Erholungseignung beschrieben.  

Abbildung 7  Anbindung an das Busliniennetz  
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Abbildung 8  Fuss- und Radwegeverbindungen  

 
Quelle Abb. 8-9: Plan mobilité Ville dǗEsch-sur-Alzette  

 

Grünflächen und Erholungsfunktion  

Das Untersuchungsgebiet  kann über die in den angrenzenden Straßen verlaufenden Fuß- 
und-Radwege erreicht werden. Durch das Gebiet selbst führen derzeit  keine Wegeverbin-
dungen. Die Zuwegung an der Schule Kleppen endet am Bauzaun des zukünftigen Südspidol.  

Die Großbaustelle des zukünftigen Südspidol und die Retentionsbecken der ZAE Sommet 
sind eingezäunt und dürfen nicht betreten werden. Noch unbebaute Flächen in der ZAE Som-
met sind für die Erholung ungeeignet. Die für eine zukünftige Bebauung vorgesehene Zone 
HAB-2 im südlichen Teil des Gebietes ist mit dichtem , unzugänglichem Wald und Gebüsch 
bewachsen.  

An der Schule Kleppen ist ein Pausenhof mit einigen Spielgeräten vorhanden, der jedoch un-
mittelbar dem Schulbetrieb zugeordnet ist.  Die Fläche ist eingezäunt und nicht für die Öf-
fentlichkeit z ugängig.  

Das Untersuchungsgebiet weist damit keine attraktive n, für die Erholungsnutzung geeigne-
ten öffentlichen Grünflächen auf.  
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Situation bei Umsetzung der Planungen  
 

Lärmschutz und Mobilität  

Die Haupterschließung der ZAE Sommet erfolgt wie bisher bereits geplant von Norden über 
die Rue Henri Koch. Alle  auf die Flächen führenden Zufahrtsstraßen sind bereits fertig ange-
legt. Durch die zusätzliche Bebauung wird das Verkehrsaufkommen in der Rue Henri Koch 
weiter zunehmen. Die Verkehrsmengen zu den Höhepunkten am Morgen und am Abend wur-
den in einer Prognose berechnet und sind in den Abbildungen Nr. 10 und 11 dargestellt. Diese 
Zunahme der Verkehrsmengen wirkt sich nicht auf umliegende Wohngebiete au s.  

Die im südlichen Teil des Plangebietes legenden zukünftigen Wohnbauflächen HAB -2 müs-
sen über die Rue de Belvaux und den Kreisverkehr Rue dǗEhlerange erschlossen werden. Eine 
Erschließung dieser Flächen aus nördlicher Richtung an der Schule Kleppen vorbei kommt 
nicht in Frage, da hier später eine Verlängerung des aus Richtung Nonnewiesen kommenden 
Rad- und Fußweges in Richtung Südsp idol und weiter bis nach Belvaux vorgesehen ist und 
der Schulstandort verkehrsfrei gehalten werden muss. Die tatsächliche Zunahm e der Ver-
kehrsmengen muss im Zuge der späteren Bauleitplanung für dieses Gebiet durch eine Ver-
kehrsprognose untersucht werden.  

 

Abbildung 9  Prognose des Verkehrsaufkommens am Morgen  

 

 

  



2. April  2026 SUP zur Modification des PAG ǛHealCampus »  

Zeyen+Baumann  18 

 

 

Abbildung 10  Prognose des Verkehrsaufkommens am Abend  

 
Quelle Abb. 9-10: Verkehrskonzept Tramp Luxembourg S.A.R.L. 2024   
 

Grünflächen und Erholungsfunktion  

Das Gestaltungskonzept des HE:AL Campus sieht eine deutliche Aufwertung und Begrünung 
von Innenhöfen, Freiflächen und eine Umgestaltung des heutigen Retentionsbecken vor mit 
dem Ziel, diese Flächen für die Erholungsfunktion zu gestalten . Dies umfasst  im südlichen 
Teil des Gebietes einen Rückbau der vorhandenen Erschlie ɓungsstraɓen und der Parkplätze, 
die den Grünflächen zugeschlagen werden. In diesem Bereich wird nur noch eine Durchfahrt 
für Feuerwehrautos und für Maschinen zum Unterhalt der Retentionsmulden ermöglicht.  
Hierdurch erhöht  sich der Grünflächenanteil gegenüber dem jetzigen Zustand deutlich.  

Ein weiterer, bereits im Zusammenhang mit den Planungen zum Südspidol angelegter Bau-
stein zur Verbesserung der Erholungseignung ist ein durch das gesamte Gebiet führender 
öffentlicher Grünzug, der prioritär für die Renaturierung des Dipbaches und die Forts etzung 
der aus Richtung  Nonnewisen kommenden Rad - und- Fußwegeverbindung bis zum Südspidol 
und weiter nach Belvaux vorgesehen ist. Dies wird ebenfalls zu einer Aufwertung der Erho-
lungsfunktionen für das Untersuchungsgebiet führen.   

Die Planung des zentralen Grünzuges am Dipbach soll neben dem renaturierten Bachlauf 
und einem Rad- und Fußweg auch den Bau von kleinen Brücken über den Dipbach, Sitzplätze, 
Spielflächen und andere kleine Aufenthaltsbereiche zur Aufwertung der Erholungsnutzung 
ermöglichen. Um dies zu erleichtern, soll die heute im PAG als Zone ǛParcǙ dargestellte Flä-
che in eine Zone ǛRec-ParcǙ umgewandelt werden.  
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation erheblicher 
Umweltauswirkungen  

 

Lärmschutz und Mobilität  

Das Verkehrskonzept sieht wie bisher die Haupterschlie ßung der ZAE von Norden  aus über 
die Rue Henri Koch vor. Eine gute Anbindung über den ÖPNV ist mit 4 Buslinien  ebenfalls 
bereits sichergestellt .  

Die Lärmauswirkungen innerhalb der ZAE werden gegenüber dem jetzigen Zustand durch ein 
geändertes Verkehrskonzept reduziert. Wesentliche Bausteine des Konzeptes sind die Re-
duzierung der Zufahrten, eine innere Erschließung  mit shared spaces und die Begrenzung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten . Der als Park angelegte gestaltete  südliche Teil der 
ZAE wird verkehrsfrei und ruhig gehalten und ist nur durch Fußwege erschlossen. Bei Um-
setzung dieses Konzeptes ist davon auszugehen, dass von der Planung keine e rheblichen 
Auswirkungen durch zusätzliche Lärmauswirkungen und keine Überschreitungen  der emp-
fohlenen Lärmgrenzwerte ausgeh en. 

 

Abbildung 11 Konzept zur Gestaltung des Straßenraumes  

 
Quelle: Verkehrskonzept Tramp Luxembourg S.A.R.L. 2024    
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Grünflächen und Erholungsfunktion  

Mit dem Projekt sind positive Auswirkungen für die Erholungsfunktion verbunden. Das Frei-
flächenkonzept für den HE:AL Campus umfasst folgende Elemente zur Aufwertung der Er-
holungsfunktion : 

» Umgestaltung des Retentionsbeckens in zwei naturnah gestaltete Teilflächen  

» Rückbau von bisher versiegelten Straßen und Parkplätzen im südlichen Teil des Ge-

bietes   

» Anlage von Fußwegen und Aufenthaltsbereichen auf den umliegenden Freiflächen  

» Anbindung der Fußwege an den geplanten zentralen Grünzug am Dipbach  

» Begrünte Zwischenbereiche und Innenhöfe der neuen Gebäude  

» Dabei muss darauf geachtet werden, dass der überwiegende Teil der Grünflächen öf-

fentlich zugänglich ist.  

 

Die Modification der heutigen Zone ǛParcǙ in eine Zone REC-ParcǙ soll der multifunktionalen 

Bestimmung des Grünzuges gerecht werden und eine vereinfachte Umsetzung und Unter-

haltung der dort vorgesehenen Renaturierungs - und Gestaltungsma ɓnahmen ermöglichen. 

Dafür  wird die Partie écrite des PAG  für die Zone  so definiert, dass lediglich  eine untergeord-

nete Bebauung mit kleinen baulichen Strukturen  zulässig ist, die einen öffentlichen Charak-

ter haben und unmittelbar mit der Nutzung als Grünzug in Verbindung stehen . Die Modifica-

tion dieser Zone ist unter diesen Bedingungen nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die 

Erholungsfunktion verbunden.  

Abbildung 12  Gestaltungsplan der Freiflächen  

 

Quelle HE:AL Campus Ǔ Freiflächengesta ltungsplan 2025   
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5.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt  

Aktueller Zustand  

Biotopkartierung und geschützte Biotope des Art. 17  LoiPN 

Eine Vor-Ort -Kartierung aller Biotoptypen wurde 2024 von CSD Ingenieurs durchgeführt und 
ist in Abb. 13 wiedergegeben. Die Kartierung orientiert sich an den Kriterien des Leitfadens 
für das Ökopunkte -System. Die Kartierung untersucht insbesondere das Vorkommen ge-
schützter Biotoptypen, die bei einer Beseitigung oder Veränderung kompensiert werden 
müssten.  

Auf den kartierten Flächen in der ZAE Sommet kommen sieben geschützte Biotoptypen des 
Art. 17 im Naturschutzgesetz vor:  

» 3.3.6. BK 06 Rohrkolbenröhricht  

» 3.3.7. BK 06 Sonstige Röhrichte  

» 4.1.1. BK17 Gebüsch nasser bis feuchter Standorte  

» 4.1.8. BK 17 Gebüsch ruderaler oder stickstoffreicher Standorte  

» 4.1.9. BK 16 Feldgehölz  

» 4.1.11. BK 17 Feldhecke  

» 4.4.1. BK 18 Einheimische und standortgerechte Einzelbäume, Baumreihen und  

Baumgruppen  

Unmittelbar an die ZAE Sommet angrenzend sind entlang des Dipbaches drei geschützte Bi-
otoptypen vorhanden . Das zukünftige Wohngebiet HAB -2 im südlichen Teil des Wohngebie-
tes ist in weiten Teilen dicht mit Gebüschen und Sukzessionswald bewachsen.   

Auf diesen beiden Flächen  kommen folgende geschützte Biotoptypen vor:  

» 4.1.1. BK17 Gebüsch nasser bis feuchter Standorte  

» 4.1.8. BK 17 Gebüsch ruderaler oder stickstoffreicher Standorte  

» 5.6.1.  BK 18 Laubbaumbestände und Sukzessionswälder aus einheimischen,  

standortgerechten Baumarten   
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Abbildung 13  Kartierung der Nutzungen und der geschützten Biotope  

 
Quelle Etude Biologique CSDIngenieurs 2025   
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Faunistische Untersuchungen  

Für Zur Beurteilung des Untersuchungsraumes liegen folgende artenschutzrechtliche De-
tailstudien vor:  

FÖA (2017) PAG-Entwicklungsfläche ǛSüdspidolǙ Ǔ Kartierung von Brutvögeln und Fledermäusen  

CSD Ingenieurs (2025) PAP HE:AL Campus à Esch-sur-Alzette Ǔ Etude biologique  

 

Aktueller Zustand  

Ergebnisse der Studie von 2017 (F ÖA) 

Diese in Zusammenhang mit den Planungen zum Südspidol erstellte Studie bezieht auch den 
gesamten Verlauf des Dipbache s und den Bereich ǛKleppenǙ mit ein. Trotz ihres Alters kann 
sie bezüglich der Fledermäuse als erste Orientierung zur Bewertung dieser Bereiche für den 
Artenschutz verwendet werden.  Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:  

» Es wurden keine Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen innerhalb des Untersu-

chungsgebietes festgestellt.  

» Die Vegetation entlang des Dipbach hat eine essentielle Funktion als Flugroute nach 

Art. 21 LoiPN für die Breitflügelfledermaus und die Zwergfledermaus.  Diese Leitstruk-

tur wurde im Abschnitt des Südspidol inzwischen entfernt, nachdem in unmittelbarer 

Nähe eine Ersatzstruktur gepflanzt wurde. Diese Ersatz -Flugroute unterliegt einem 

Monitoring -Programm (FöA 2019 ff) und wurde gut angenommen  

» Die Flächen im Gebiet ǛKleppenǙ im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes haben 

eine Bedeutung als essentielles Jagdhabitat nach Art. 21 LoiPN für die Zwergfleder-

maus. 
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Abbildung 14  Habitatausprägung und Funktionsbewertung für Fledermäuse 2017  

     Quelle FÖA (2017)  
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Ergebnisse der Studie von 2025 (CSD Ingenieurs)  

Die Studie bezieht sich auf die noch unbebauten Flächen innerhalb der ZAE Sommet und den 
Bereich mit dem südlich liegenden Retentionsbecken, das umgestaltet und in eine Parkan-
lage integriert werden soll. Die Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:  

Fledermäuse  

» In einem Fledermauskasten an der Schule ǛKleppenǙ befindet sich ein sekundäres 

Quartier der Zwergfledermaus  

» Die essentielle  Leitstruktur entlang des Dipbaches aus der Studie von 2017 wird be-

stätigt  

» Eine zusätzliche , von Süden über die dort vorhandenen Gehölze führende Flugroute 

für die Breitflügelfeldermaus (Eptesicus serotinus)  wurde festgestellt  

» Die Wasserfläche des Retentionsbecken wird von vier  Fledermausarten als essentiel-

les Jagdgebiet nach Art. 21.LoiPN genutzt  

» Das Retentionsbecken und seine Randbereiche sind ein Jagdgebiet nach Art. 17 LoiPN 

für drei Fledermausarten.  

Abbildung 15  Flugrouten für Fledermäuse zum Retentionsbecken  
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Abbildung 16  Jagdhabitat nach Art. 17 für Fledermäuse  

 

Abbildung 17  Essentielle -Habitate nach Art. 21 LoiPN für Flederm äuse 

 
Quelle  Abb. 15-17 Etude Biologique C SDIngenieurs 2025   
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Avifauna  

» Im Plangebiet wurden Brutvorkommen von vier planungsrelevanten, geschützten Vo-

gelarten vorgefunden. Die Brutplätze und die umliegenden Flächen zur Nahrungssu-

che stellen für diese Arten essentielle Habitate nach Art. 21 -LoiPN dar. 

» Der Star (Sturnus vulgaris) brütet an zwei Stellen an den Gebäuden und in einer Baum-

gruppe und in einer Baumgruppe am Retentionsbecken  

» 3 Paare der Klappergrasmücke (Sylvia curruca) brüten auf den zukünftigen Bauflächen 

in Hecken - und Strauchbeständen  

» Ein Nest des Bluthänflings (Carduelis cannabina) war in einem Baum am Rand der vor-

handenen Parkplätze zu finden  

» Der Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) brütet in einem Röhrichtbestand auf 

der zur Bebauung vorgesehenen Fläche  

» Die Flächen 1-4 und zusätzlich die Fläche 5 am Dipbach stellen geschützte Habitate 

nach Art - 17-LoiPN dar. 

Abbildung 18  Art. 21-Habitate geschützter Vogelarten  

 
Quelle  Etude Biologique CSDIngenieurs 2025  
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Abbildung 19  Art. 17-Habitate geschützter Vogelarten  

 
Quelle  Etude Biologique CSDIngenieurs 2025  

 

Amphibien  

Während der Geländearbeiten wurden a m Retentionsbecken Rufe des Kleinen Wasserfr o-
sches (Pelophylax lessonae) und des Seefrosches (Pelophylax ridibundus) verhört.  

Der Kleine Wasserfrosch nutzt das Gewässer insbesondere zur Laichzeit im März/April. Da-
nach haben die Tiere ihren Lebensraum auf den umliegenden Wiesen, Grünflächen und Gär-
ten. Zur Überwinterung werden umliegende Wald - und Gebüschbestände aufgesucht, in de-
nen sich die Tiere eingraben.  

Dagegen ist der Seefrosch ganzjährig an sein Gewässer gebunden. Nach der Laichzeit ver-
bringen die Tiere ihren Lebenszyklus in der unmittelbaren Nähe des Gewässers. Sie überwin-
tern im schlammigen Gewässeruntergrund.  

Dem entsprechend stellen die Wasserfläche mit den umliegenden Grünflächen Sommerle-
bensräume für beide Arten dar. Das Gewässer wird vom Seefrosch auch zur Überwinterung 
genutzt und ist damit ein ganzjähriger Lebensraum. Für den Kleinen Wasserfrosch ist es n a-
heliegend, dass die Wald - und Gebüschflächen in der Umgebung des Retentionsbeckens als 
Überwinterungsräume genutzt werden.   






















































